
Erörterung eines Bauleitplanes 
 
13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Glindskoppel, Neubebauung Sudetenstraße 34-
36“ 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit geltenden Fassung wird für die 13. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 Glindskoppel, Neubebauung Sudetenstraße 34-36 (Geltungsbereich siehe Anlage) 
am Dienstag, den 09. Mai 2023, um 18.00 Uhr im Ratssaal der Stadt Preetz Bahnhofstraße   27,   eine   
frühzeitige   Beteiligung   der   Öffentlichkeit   durchgeführt.   Planungsziel   ist   die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von drei dreigeschossigen Wohngebäuden nach Abriss des 
vorhandenen neungeschossigen Wohnhauses. Zusätzlich soll ein viertes Gebäude an der Breslauer Straße 
errichtet werden. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger werden hiermit zu dieser Erörterung eingeladen. 
 
Preetz, den 28. März 2023      Stadt Preetz 
 
 
 

Der Bürgermeister 
Björn Demmin 

 
Anlagen: Übersichtskarte über den Geltungsbereich der 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
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